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Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 Volksschulgesetz (VSG)                   

 Der Grosse Rat des Kantons 
Aargau, 

   

 gestützt auf die §§ 28 Abs. 3, 
31 Abs. 1 und 38bis der Kan-
tonsverfassung, 

   

 beschliesst:    

 I.    

      1. Allgemeine Bestimmun-
gen 

                  

 §  1 
Gegenstand 

   

 1 Dieses Gesetz regelt das Bil-
dungswesen in der Volks-
schule. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Es findet ausserdem Anwen-
dung auf die Schuldienste, die 
ausserschulische Jugendarbeit 
sowie die Aufsicht der im 
Volksschulbereich tätigen Pri-
vatschulen und der privaten 
Schulung. 

   

 §  2 
Begriffe 

   

 1 Die folgenden in diesem Ge-
setz genannten Begriffe wer-
den wie folgt verwendet: 

   

 a) Eltern: gemäss Schweizeri-
schem Zivilgesetzbuch erzie-
hungsberechtigte und erzie-
hungsverpflichtete Person 
beziehungsweise Personen, 

   

 b) Gemeinden: Einwohnerge-
meinden oder Gemeindever-
bände, 

   

 c) Gemeinderat: einschliesslich 
Vorstand, wo dieser anstelle 
des Gemeinderats tritt, 

   

 d) Schulträger: Gemeinden 
und private Träger der öf-
fentlichen Sonderschulen, 
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 e) Öffentliche Schulen: Schu-
len, die von Gemeinden ge-
tragen werden, und vom 
Kanton anerkannte Sonder-
schulen mit privater Träger-
schaft, 

   

 f) Privatschulen: Schulen mit 
privater Trägerschaft, die 
vom Kanton bewilligt sind. 

   

 §  3 
Bildungsauftrag 

   

 1 Die Volksschule vermittelt al-
len Schülerinnen und Schülern 
die von der Bundesverfassung 
garantierte Grundausbildung. 

   

 2 Sie erfüllt ihren Bildungsauf-
trag in Zusammenarbeit mit 
den Eltern. 

   

 §  4 
Bildungsziele 

   

 1 Die Volksschule legt die Ba-
sis für ein von gegenseitiger 
Achtung geprägtes Zusam-
menleben und fördert die geis-
tigen, emotionalen, körperli-
chen und sozialen Fähigkeiten 
und Begabungen jedes einzel-
nen Kindes, unabhängig von 
seinem sozialen, kulturellen 
und religiösen Hintergrund. 
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 2 Sie vermittelt jene Kennt-
nisse und Fertigkeiten, welche 
die Grundlagen für die berufli-
che Ausbildung, den Besuch 
weiterführender Schulen, die 
Partizipation an demokrati-
schen Prozessen und das le-
benslange Lernen darstellen. 

   

 3 Sie fördert die Sach-, Selbst- 
und Sozialkompetenz zur 
ganzheitlichen Entwicklung der 
Schülerinnen und Schüler, die 
Selbständigkeit im Denken, 
Werten und Handeln sowie 
Leistungsbereitschaft und Dia-
logfähigkeit. 

   

 §  5 
Neutralitätsgebot 

   

 1 Die öffentlichen Schulen sind 
in Bezug auf religiöse, politi-
sche, kulturelle, herkunftsbe-
zogene und lebensformgebun-
dene Zugehörigkeiten neutral. 

   

 2 Sowohl die öffentlichen 
Schulen als auch die Privat-
schulen sind der demokrati-
schen und rechtsstaatlichen 
Grundordnung verpflichtet. 
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rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      2. Angebote                   

      2.1. Allgemeines                   

 §  6 
Grundsatz 

   

 1 Kinder und Jugendliche sind 
grundsätzlich in Abteilungen 
der Regelschule zu unterrich-
ten. 

   

 2 Vorbehalten bleiben die För-
der- und Stützangebote sowie 
die Sonderschulung. 

   

 §  7 
Detailregelungen 

   

 1 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zu den Angebo-
ten gemäss den §§ 9–24, 26, 
27 und 29 durch Verordnung, 
insbesondere die Vorausset-
zungen zur Nutzung des An-
gebots und zur Zuweisung, 
den Umfang sowie die Unter-
richtsinhalte, soweit sie sich 
nicht unmittelbar aus den 
Lehrplänen ergeben. 
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      2.2. Regelschule                   

 §  8 
Gliederung 

   

 1 Die Regelschule gliedert sich 
in den Kindergarten von zwei 
Jahren, die Primarschule von 
sechs Jahren und die Ober-
stufe von drei Jahren. 

   

 §  9 
Kindergarten 

   

 1 Der Kindergarten fördert die 
Entwicklung der Wahrneh-
mungs-, Ausdrucks- und Ge-
meinschaftsfähigkeit des Kin-
des. Er schafft die Vorausset-
zungen für das weitere schuli-
sche Lernen. 

   

 §  10 
Primarschule 

   

 1 Die Primarschule baut auf 
dem Kindergarten auf. 

   

 2 Sie vermittelt die Grundlagen 
für Lesen, Schreiben, Rech-
nen und weitere elementare 
Bereiche des Wissens und 
Könnens und schafft eine Ba-
sis für Urteilsfähigkeit und 
selbständiges Denken und 
Handeln. 
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 §  11 
Oberstufe 

   

 1 Die Oberstufe baut auf der 
Primarschule auf. 

   

 2 Sie vermittelt eine allgemeine 
Bildung und vertieft und er-
gänzt damit die Grundlagen für 
Urteilsfähigkeit sowie für selb-
ständiges Denken und Han-
deln. Sie schafft bei allen 
Schülerinnen und Schülern die 
Voraussetzungen zur Aus- und 
Weiterbildung. 

   

 3 Die verschiedenen Typen der 
dreigliedrigen Oberstufe ent-
halten folgende Ausprägung:   

   

 a) die Realschule vermittelt 
eine breite Grundausbildung 
und schafft die Vorausset-
zungen für eine berufliche 
Grundbildung, 

   

 b) die Sekundarschule vermit-
telt eine erweiterte Grund-
ausbildung und schafft die 
Voraussetzungen für eine 
berufliche Grundbildung oder 
für den Eintritt in die nicht-
gymnasialen Lehrgänge der 
Mittelschulen, 
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 c) die Bezirksschule schafft 
durch eine umfassende 
Grundausbildung die Vo-
raussetzung für eine berufli-
che Grundbildung, ein-
schliesslich der Berufsmatu-
rität, oder für den Eintritt in 
das Gymnasium und die wei-
teren Lehrgänge der Mittel-
schulen. 

   

      2.3. Förder- und Stützange-
bote 

                  

 §  12 
Einführungsklasse 

   

 1 In der Einführungsklasse 
werden Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet, die für die 
Erfüllung der Anforderungen 
der 1. Primarklasse voraus-
sichtlich mehr Zeit benötigen. 

   

 §  13 
Kleinklasse 

   

 1 In Kleinklassen der Primar-
schule und Oberstufe werden 
Schülerinnen und Schüler un-
terrichtet, die aufgrund von be-
sonderen Bildungsbedürfnis-
sen dem ordentlichen Unter-
richt in der Regelschule nicht 
zu folgen vermögen. 
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rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  14 
Sonderformen im dritten Jahr 
der Oberstufe 

   

 1 Die Gemeinden können im 
dritten Jahr der Oberstufe zu-
sätzliche Angebote wie ein Be-
rufswahljahr, ein Werkjahr 
oder eine Integrations- und 
Berufsfindungsklasse führen. 

   

 §  15 
Schulische Heilpädagogik 

   

 1 Schülerinnen und Schüler mit 
besonderen Bildungsbedürf-
nissen, die in der Regelschule 
oder in einem Förder- und 
Stützangebot unterrichtet wer-
den, werden bedarfsgerecht 
mit Schulischer Heilpädagogik 
unterstützt und begleitet. 

   

 §  16 
Logopädie 

   

 1 Schülerinnen und Schüler mit 
sprech- und sprachtherapeuti-
schen Bedürfnissen sind ab 
dem Eintritt in den Kindergar-
ten mit Logopädie zu fördern. 
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 §  17 
Deutschförderung 

   

 1 Fremdsprachige Schülerin-
nen und Schüler, die wegen 
mangelnder Deutschkennt-
nisse dem ordentlichen Unter-
richt nicht zu folgen vermögen, 
erhalten zum Erwerb der deut-
schen Sprache eine geeignete 
Unterstützung. 

   

 2 Sie können unter besonderen 
Umständen übergangsweise in 
Integrationskursen oder mittels 
vergleichbarer Angebote ge-
fördert werden. 

   

 §  18 
Begabtenförderung 

   

 1 Schülerinnen und Schüler mit 
überdurchschnittlichem Poten-
zial und hoher Leistungsbereit-
schaft, die durch den ordentli-
chen Unterricht nicht genü-
gend gefördert werden kön-
nen, erhalten Begabtenförde-
rung und bei Bedarf eine ge-
eignete Begleitung. 
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 2 Massnahmen der Begabten-
förderung sind insbesondere 
die Straffung der Lehrplanin-
halte, das Bereitstellen von 
weiterführenden Lernaktivitä-
ten oder das Beschleunigen 
der schulischen Laufbahn.  

   

 3 Der Kanton kann ergänzende 
Förderangebote bereitstellen. 

   

 §  19 
Talentschulung 

   

 1 Der Kanton kann einzelnen 
Gemeinden zur Talentschu-
lung die Führung von Abteilun-
gen mit spezieller Schul- und 
Unterrichtsorganisation bewilli-
gen. 

   

 2 Er kann die Talentschulung 
über die gesetzliche Beteili-
gung beim Personalaufwand 
hinaus zusätzlich finanzieren. 

   

 3 Die Voraussetzungen, Bedin-
gungen und Auflagen sind in 
einem Leistungsvertrag zwi-
schen der Gemeinde und dem 
zuständigen Departement zu 
regeln. Es können Dritte in den 
Leistungsvertrag eingebunden 
werden. 
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 §  20 
Angebote für Asylsuchende 

   

 1 Asylsuchende Kinder und Ju-
gendliche werden in der Regel 
während der ersten Monate ih-
res Aufenthalts im Kanton in 
speziellen Angeboten auf den 
Übertritt in die Regelschule 
oder in ein anderes schuli-
sches Angebot vorbereitet. 

   

 2 Für Kinder und Jugendliche 
in kantonalen Asylgrossunter-
künften sind vor Ort in der Re-
gel altersgemischte Abteilun-
gen zu bilden. 

   

 3 Der Kanton übernimmt die Fi-
nanzierung der erforderlichen 
Infrastruktur, des Personals 
sowie der Schulleitung und un-
terstützt die Standortgemein-
den besonders in fachlichen 
und organisatorischen Fragen. 

   

 §  21 
Spitalschulung 

   

 1 Für Schülerinnen und Schü-
ler mit längerem oder wieder-
kehrendem Spitalaufenthalt ist 
ein angemessener Unterricht 
zu gewährleisten. 
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 2 Der Unterricht in der entspre-
chenden aargauischen Spital-
einrichtung bildet Teil der öf-
fentlichen Schule an deren 
Standort. 

   

 3 Der Grosse Rat regelt die 
Kostenverteilung zwischen 
dem Kanton und den Gemein-
den durch Dekret. 

   

 §  22 
Spezialangebote 

   

 1 Der Kanton kann Gemeinden 
die Führung von regionalen 
Spezialangeboten für Kinder 
und Jugendliche mit psychoso-
zialen Auffälligkeiten bewilli-
gen. 

   

 2 Die Zuteilung in ein Spezial-
angebot ist eine vorüberge-
hende Massnahme für Schüle-
rinnen und Schüler, welche die 
Regelschule aufgrund ihres 
Verhaltens kurzfristig nicht zu 
tragen vermag. 

   

 3 Die Schulträger erheben von 
den Aufenthaltsgemeinden der 
Schülerinnen und Schüler ein 
Schulgeld, das sich aus den 
Vollkosten berechnet. Der 
Kanton trägt ein allfälliges De-
fizit und erhält einen allfälligen 
Überschuss. 
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      2.4. Sonderschulung                   

 §  23 
Sonderschulen 

   

 1 In Sonderkindergärten und 
Sonderschulen werden Kinder 
und Jugendliche mit einer Be-
hinderung unterrichtet und ge-
fördert, 

   

 a) die aufgrund ihrer Fähigkei-
ten voraussichtlich nicht in 
der Lage sein werden, aus 
dem Unterricht in der Regel-
schule oder in einem Förder- 
und Stützangebot einen 
sinnvollen Nutzen für ihre 
weitere Entwicklung zu zie-
hen sowie am gemeinschaft-
lichen Leben der Abteilung 
teilzuhaben, oder 

   

 b) bei denen die Schwere der 
Behinderung dem Unterricht 
der anderen Schülerinnen 
und Schüler ernstlich entge-
gensteht. 

   

 2 Das Angebot in den Sonder-
schulen umfasst Unterricht, Er-
ziehung, Betreuung, Pflege, 
therapeutische Massnahmen, 
Verpflegung, notwendige 
Transporte sowie Unterkunft 
bei Schulung in stationären 
Sonderschulen. 
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 3 Für Schülerinnen und Schü-
ler ab dem 16. Altersjahr kann 
ein Sonderwerkunterricht an-
geboten werden. 

   

 4 Die Sonderschulung beginnt 
mit der Schulpflicht und endet 
spätestens mit dem vollende-
ten 20. Altersjahr. In pädago-
gisch oder medizinisch beson-
ders begründeten Fällen kann 
das zuständige Departement 
Ausnahmen bewilligen. 

   

 §  24 
Weitere Angebote 

   

 1 Für Kleinkinder mit Entwick-
lungsauffälligkeiten können zur 
Vorbereitung auf den Kinder-
garten und die Schule pädago-
gisch-therapeutische Mass-
nahmen durchgeführt werden. 
Dazu gehören insbesondere 
die heilpädagogische Früher-
ziehung und die Logopädie für 
Säuglinge und Kleinkinder. 

   

 2 Für Kinder und Jugendliche 
mit Auffälligkeiten im Bereich 
der Bewegung wird Psycho-
motorik-Therapie angeboten. 
Diese Massnahme beginnt in 
der Regel frühestens mit dem 
Eintritt in den Kindergarten. 
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 3 Für den Unterricht von Schü-
lerinnen und Schülern mit Be-
hinderungen, die in der Regel-
schule oder in einem Förder- 
und Stützangebot unterrichtet 
werden, stehen Angebote für 
Beratung oder Begleitung zur 
Verfügung. 

   

 §  25 
Bewilligungspflicht und Finan-
zierung 

   

 1 Die Bewilligungspflicht und 
Finanzierung der Sonderschu-
len und der weiteren Angebote 
richtet sich nach dem Gesetz 
über die Einrichtungen für 
Menschen mit besonderen Be-
treuungsbedürfnissen (Betreu-
ungsgesetz, BeG) vom 2. Mai 
2006 1). 

   

      2.5. Schulergänzende und 
ausserschulische Angebote 

                  

 §  26 
Musikschulen 

   

 1 Die Gemeinden können den 
lehrplanmässigen Instrumen-
tal- und Gesangsunterricht an 
Musikschulen mit eigener oder 
privater Trägerschaft übertra-
gen. 

   

 
1) SAR 428.500 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/428.500/de
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 §  27 
Schulunterstützende Angebote 

   

 1 Über den lehrplanmässigen 
Unterricht hinaus können die 
Gemeinden weitere schulun-
terstützende Angebote führen, 
namentlich eine Aufgabenhilfe. 

   

 2 Der Kanton kann Angebote 
der Gemeinden zur Förderung 
von Kindern und Jugendlichen, 
die aus sozioökonomisch be-
scheidenen Verhältnissen 
stammen und eine hohe Leis-
tungsbereitschaft zeigen, fi-
nanziell unterstützen.     

   

 §  28 
Religionsunterricht 

   

 1 Die Gemeinden stellen den 
öffentlich-rechtlich anerkann-
ten Religionsgemeinschaften 
zur Erteilung des kirchlichen 
Religionsunterrichts für zwei 
Lektionen pro Woche und Ab-
teilung innerhalb der Unter-
richtszeit unentgeltlich geeig-
nete Schulräume zur Verfü-
gung. 
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 §  29 
Kurse in heimatlicher Sprache 
und Kultur 

   

 1 In Kursen in heimatlicher 
Sprache und Kultur werden die 
Erstsprache gefördert und das 
Hintergrundwissen über die 
Sprachregion vermittelt. Sie 
stärken die Sprachkompeten-
zen der Schülerinnen und 
Schüler und unterstützen sie in 
der Identitätsbildung und In-
tegration. 

   

 2 Die Organisation und Finan-
zierung solcher Kurse erfolgen 
durch Botschaften, Konsulate 
oder private Trägerschaften. 

   

 3 Der Kanton unterstützt die 
Kurse durch Information und 
Koordination. Die Gemeinden 
stellen dafür den privaten Trä-
gern Schulraum unentgeltlich 
zur Verfügung, soweit sich 
diese ausdrücklich auf die de-
mokratische und rechtsstaatli-
che Grundordnung verpflich-
ten. 
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      3. Rechte und Pflichten                   

      3.1. Schülerinnen und 
Schüler 

                  

 §  30 
Recht auf Schulbesuch 

   

 1 Kinder und Jugendliche mit 
Aufenthalt im Kanton haben 
von Beginn der Schulpflicht bis 
zur Vollendung des 16. Alters-
jahrs Anspruch, in ein schuli-
sches Angebot aufgenommen 
zu werden, das ihren Fähigkei-
ten entspricht und dessen An-
forderungen sie erfüllen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 2 Wer die in Absatz 1 festge-
legte Altersgrenze überschrit-
ten hat, darf das begonnene 
Angebot grundsätzlich ab-
schliessen. 

   

 3 Vorbehalten bleiben die Re-
gelungen zu den besonderen 
Altersgrenzen im Rahmen des 
Sonderschulunterrichts und 
der Förder- und Stützangebote 
sowie zu den disziplinarischen 
Ausschlüssen. 
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 §  31 
Schulpflicht 

   

 1 Alle Kinder und Jugendlichen 
mit Aufenthalt im Kanton un-
terstehen der Schulpflicht. Sie 
beginnt mit dem Eintritt in den 
Kindergarten und dauert elf 
Jahre oder bis zum erfolgrei-
chen früheren Abschluss einer 
Grundausbildung an der 
Volksschule, längstens jedoch 
bis zur Vollendung des 16. Al-
tersjahrs. 

   

 2 Die Schulpflicht kann auch im 
Rahmen einer staatlich bewil-
ligten Privatschule oder einer 
privaten Schulung erfüllt wer-
den. 

   

 3 Aus wichtigen Gründen kann 
das zuständige Departement 
ein Kind auf Gesuch der Eltern 
vorübergehend von der Schul-
pflicht entbinden oder vorzeitig 
daraus entlassen. 

   

 §  32 
Stichtag 

   

 1 Stichtag für den Eintritt in den 
Kindergarten auf den Beginn 
des kommenden Schuljahrs ist 
der 31. Juli desjenigen Jahrs, 
an dem das Kind sein viertes 
Altersjahr vollendet hat. 
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 2 Auf Gesuch der Eltern ist ein 
späterer Eintritt in den Kinder-
garten zu gestatten, längstens 
jedoch bis zum nächsten 
Schuljahr. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zum späteren 
Eintritt durch Verordnung. 

   

 §  33 
Unentgeltlichkeit 

   

 1 Der unentgeltliche Unterricht 
bezieht sich in der Regel auf 
die öffentliche Schule am Ort, 
wo sich das betroffene Kind 
während der Woche mehrheit-
lich aufhält. 

   

 2 Wo kein entsprechendes 
Schulangebot vor Ort vorhan-
den ist, bezieht sich der unent-
geltliche Unterricht auf den 
Schulkreis, zu dem der Aufent-
haltsort gehört. 

   

 3 Der Besuch einer öffentlichen 
Schule ausserhalb des Aufent-
haltsorts oder des Schulkrei-
ses ist ausnahmsweise unent-
geltlich, wenn dafür wichtige 
Gründe vorliegen. 

   



  
- 22 - 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  34 
Information 

   

 1 Schülerinnen und Schüler 
sind in regelmässigen Abstän-
den über das Schulgeschehen 
und den Stand ihrer Leistun-
gen zu informieren. 

   

 §  35 
Meinungsäusserung und An-
hörung 

   

 1 Schülerinnen und Schüler 
haben das Recht, ihre Mei-
nung zu den sie berührenden 
Angelegenheiten und zum 
Schulgeschehen frei zu äus-
sern. Ihre Meinung ist von den 
Lehrpersonen und Schulbe-
hörden angemessen und ent-
sprechend ihrem Alter und ih-
rer Reife zu berücksichtigen.   

   

 2 Vor schulischen Entscheiden, 
die sie persönlich betreffen, ist 
ihnen Gelegenheit zu geben, 
entweder unmittelbar oder 
durch die Eltern gehört zu wer-
den. Der Regierungsrat regelt 
die Einzelheiten durch Verord-
nung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  36 
Unterrichtsbesuch 

   

 1 Die Schülerinnen und Schü-
ler sind zu regelmässigem Un-
terrichtsbesuch verpflichtet. 

   

 §  37 
Urlaub 

   

 1 Die Schülerinnen und Schü-
ler haben Anspruch auf einen 
freien Schulhalbtag pro Quar-
tal. 

   

 2 Der Gemeinderat kann be-
stimmen, dass die im Schul-
jahr anfallenden freien Schul-
halbtage zusammengefasst 
bezogen werden dürfen sowie 
der Bezug an besonderen 
Schulanlässen oder an Prü-
fungstagen ausgeschlossen 
ist. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt An-
spruch, Verfahren und Modali-
täten für weitergehenden Ur-
laub durch Verordnung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  38 
Dispensation 

   

 1 Schülerinnen und Schüler 
können so weit vom Besuch 
gewisser Unterrichtslektionen 
dispensiert werden, als deren 
überdurchschnittliche Sach-
kompetenz im betreffenden 
Fach anderweitig ausgewiesen 
ist, oder wenn medizinische 
oder andere wichtige Gründe 
vorliegen. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt An-
spruch, Verfahren und Modali-
täten zur Dispensation durch 
Verordnung. 

   

 §  39 
Schulunfallversicherung 

   

 1 Die Schulträger sorgen für 
eine angemessene Unfallver-
hütung, versichern die Schüle-
rinnen und Schüler gegen die 
Folgen von Unfällen im Zu-
sammenhang mit dem Schul-
betrieb und auf dem Schulweg 
und übernehmen die Prämien. 

   

 2 Die Schulunfallversicherung 
steht subsidiär zur obligatori-
schen Krankenversicherung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zur Schulunfall-
versicherung durch Verord-
nung. 

   

      3.2. Eltern                   

 §  40 
Information 

   

 1 Die Eltern sind in regelmässi-
gen Abständen über den 
Stand der Leistungen und das 
Verhalten ihrer Kinder zu infor-
mieren. 

   

 2 Die Schule informiert die El-
tern in angemessener Weise 
über wichtige Bereiche des 
Unterrichts- und Schulgesche-
hens und organisiert Veran-
staltungen, die es den Eltern 
erlauben, einen Einblick in den 
Schulalltag zu gewinnen und 
mit der Schulleitung, den Lehr-
personen und den weiteren in 
der Schule tätigen Personen 
persönlich in Kontakt zu treten. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  41 
Besuchsrecht 

   

 1 Die Eltern haben das Recht, 
den Unterricht ihrer Kinder ein-
mal pro Schulhalbjahr nach 
Absprache mit den betroffenen 
Lehrpersonen oder der Schul-
leitung zu besuchen. 

   

 §  42 
Kontakte 

   

 1 Kontakte mit den Lehrperso-
nen und der Schulleitung sind 
rücksichtsvoll auszuüben und 
grundsätzlich auf die normalen 
Unterrichts- und Arbeitszeiten 
zu beschränken. 

   

 §  43 
Verantwortung 

   

 1 Die Eltern sind dafür verant-
wortlich, dass ihre schulpflich-
tigen Kinder die Schule pünkt-
lich und regelmässig besu-
chen. 

   

 2 Sie tragen die Verantwortung 
für ihre Kinder auf deren 
Schulweg. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  44 
Mitwirkungspflichten 

   

 1 Die Eltern müssen die Klas-
senlehrperson oder die Schul-
leitung über Verhaltensände-
rungen ihrer Kinder oder über 
Ereignisse, die sich in dessen 
Umfeld abspielen, informieren, 
soweit dies für den Schulalltag 
von Bedeutung ist. 

   

 2 Sie sind verpflichtet, an an-
geordneten Elternveranstaltun-
gen oder Gesprächen teilzu-
nehmen. 

   

 3 Bleiben sie unentschuldigt 
fern, können sie mit dem Hin-
weis auf allfällige Straffolgen 
bei Nichterscheinen formell 
vorgeladen werden. 

   

 §  45 
Absenzen 

   

 1 Bleibt eine Schülerin oder ein 
Schüler wegen Krankheit oder 
aus anderen unvorhersehba-
ren Gründen dem Unterricht 
fern, benachrichtigen die El-
tern unverzüglich die Schule. 

   

 2 Unentschuldigte Absenzen 
auf der Oberstufe werden in 
den Zwischenberichten und 
Zeugnissen eingetragen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  46 
Schulgeld 

   

 1 Erfolgt der Unterrichtsbesuch 
ohne wichtige Gründe nicht an 
der Schule am Aufenthaltsort 
des Kindes oder im entspre-
chenden Schulkreis, haben die 
Eltern ein höchstens die Voll-
kosten deckendes Schulgeld 
zu bezahlen. 

   

 2 Sind wichtige Gründe für ei-
nen auswärtigen Schulbesuch 
vorhanden, hat die Aufent-
haltsgemeinde des Kindes das 
betreffende Schulgeld zu über-
nehmen.  

   

 §  47 
Besondere Kostentragung 

   

 1 Bei der Teilnahme an obliga-
torischen Exkursionen und 
Schullagern kann von den El-
tern ein finanzieller Beitrag an 
die auswärtigen Verpflegungs-
kosten verlangt werden. 

   

 2 Kostenfolgen für Ersatzmass-
nahmen bei Schulausschlüs-
sen können den Eltern in 
Rechnung gestellt werden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Wird der Besuch eines Frei-
fachs während des laufenden 
Schuljahrs ohne wichtigen 
Grund abgebrochen, kann den 
Eltern ein Anteil an den Perso-
nalkosten auferlegt werden. 

   

 §  48 
Kostenrahmen 

   

 1 Das Maximum für die Über-
nahme von Kosten gemäss 
§ 47 Abs. 2 und 3 beträgt 
Fr. 1'000.–. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten der besonderen 
Kostentragung durch Verord-
nung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      4. Zusammenarbeit und Or-
ganisation 

                  

      4.1. Allgemeines                   

 §  49 
Angebotspflicht 

   

 1 Die Gemeinden sind ver-
pflichtet, die Regelschule und 
die Förder- und Stützangebote 
gemäss den §§ 12 Abs. 1, 15 
Abs. 1, 16 Abs. 1 sowie 17 
Abs. 1 unter den vorgegebe-
nen Rahmenbedingungen sel-
ber oder gemeinsam mit ande-
ren Gemeinden ihrer Region 
zu führen. 

   

 2 Sind die gesetzlichen Rah-
menbedingungen gemäss den 
§§ 54–57 zur eigenständigen 
Führung der in Absatz 1 ge-
nannten Angebote nicht erfüllt, 
arbeiten die Gemeinden einer 
Region zusammen. 

   

 3 Mangelt es in einer Region 
an bestimmten Förder- und 
Stützangeboten, kann der Re-
gierungsrat Gemeinden zur 
Führung entsprechender An-
gebote verpflichten. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  50 
Form der Zusammenarbeit 

   

 1 Die Zusammenarbeit der Ge-
meinden erfolgt in den vom 
Gesetz über die Einwohnerge-
meinden (Gemeindegesetz, 
GG) vom 19. Dezember 
1978 1) vorgesehenen Formen 
des Gemeindevertrags oder 
des Gemeindeverbands ge-
mäss den §§ 72–82 GG. 

   

 §  51 
Planung der Schulkreise 

   

 1 Die Gemeinden und Regio-
nalplanungsverbände planen 
gemeinsam unter Mithilfe des 
Kantons die Bildung von 
Schulkreisen. 

   

 2 Können sich die Gemeinden 
über eine Zusammenarbeit 
nicht einigen, richtet sich das 
weitere Vorgehen nach den 
Bestimmungen des Gemein-
degesetzes. 

   

 3 Der Regierungsrat kann für 
eine befristete Übergangszeit 
Ausnahmen hinsichtlich der 
Zusammenarbeit bewilligen. 

   

 
1) SAR 171.100 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/171.100/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  52 
Schulgelder 

   

 1 Die Aufenthaltsgemeinden 
von Schülerinnen und Schü-
lern, die eine Schule aus wich-
tigen Gründen ausserhalb ih-
rer Aufenthaltsgemeinden be-
suchen, haben ein Schulgeld 
zu bezahlen, das höchstens 
die Vollkosten deckt. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt die 
Berechnung des Schulgelds 
durch Verordnung. Die Ge-
meinden können das Schul-
geld davon abweichend durch 
Gemeindevertrag oder im 
Rahmen eines Gemeindever-
bands regeln. 

   

 §  53 
Aufnahmepflicht 

   

 1 Die Gemeinden sind ver-
pflichtet, Schülerinnen und 
Schüler aus einer anderen Ge-
meinde aufzunehmen, 

   

 a) so lange die Zusammenar-
beit gemäss § 51 pendent 
ist, 

   

 b) falls besondere Einzelfälle 
vorliegen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Das zuständige Departement 
entscheidet bei fehlender Eini-
gung und legt nach Anhörung 
der Beteiligten die Modalitäten 
des auswärtigen Schulbe-
suchs fest. 

   

      4.2. Rahmenbedingungen                   

 §  54 
Kindergarten 

   

 1 Der Kindergarten ist mit Ab-
teilungen mit jeweils zwei 
Schuljahrgängen zu führen. 

   

 §  55 
Primarschule 

   

 1 Zur Führung einer Primar-
schule bedarf es mindestens 
15 Schülerinnen und Schüler. 

   

 2 Primarschulen dürfen mit 
mehrklassigen Abteilungen ge-
führt werden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  56 
Oberstufe 

   

 1 Sekundar- und Realschulen 
sind mit mindestens sechs Ab-
teilungen gemeinsam zu füh-
ren. Werden sie dezentral in 
mehr als einer Schulanlage 
geführt, sind pro Schulanlage 
mindestens drei Abteilungen 
zu bilden. 

   

 2 Bezirksschulen sind mit min-
destens sechs Abteilungen in 
einer Schulanlage zu führen. 
Sie können zentral zusammen 
mit Sekundar- und Realschu-
len geführt werden. 

   

 3 Die Abteilungen sind einklas-
sig zu führen. 

   

 §  57 
Abteilungsgrösse 

   

 1 Die Abteilungsgrösse darf auf 
die Dauer am Kindergarten, an 
der Primarschule, an der Be-
zirks- und Sekundarschule je 
25 sowie an der Realschule 
22 Schülerinnen und Schüler 
nicht übersteigen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Der Regierungsrat kann im 
Hinblick auf einen pädago-
gisch sinnvollen und wirt-
schaftlich effizienten Ressour-
ceneinsatz an den Schulen bei 
sämtlichen Angeboten die mi-
nimale Schülerzahl pro Schul-
typ durch Verordnung regeln. 

   

 §  58 
Ausnahmen 

   

 1 Das zuständige Departement 
kann auf Antrag der Gemein-
den in besonderen Fällen Aus-
nahmen zur Einhaltung der 
Rahmenbedingungen gemäss 
den §§ 54–57 bewilligen. 

   

      4.3. Unterricht                   

 §  59 
Grundsatz 

   

 1 Aufbau und Gestaltung des 
Unterrichts nehmen Rücksicht 
auf den Entwicklungsstand der 
Schülerinnen und Schüler. Die 
Anforderungen richten sich 
nach der Vorbildung und dem 
Aufnahmevermögen der Al-
tersstufe. 

   

 2 Für jede Abteilung sind eine, 
maximal zwei hauptverant-
wortliche Klassenlehrpersonen 
zu bestimmen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  60 
Schuljahr 

   

 1 Das Schuljahr beginnt am 
1. August und endet am 
31. Juli. Das erste Semester 
endet am 31. Januar.  

   

 2 Der Schulunterricht beginnt 
am zweiten Montag im August 
und endet mit Beginn der 
Sommerferien. 

   

 §  61 
Schulwoche 

   

 1 Die Schulwoche dauert von 
Montag bis Freitag. 

   

 §  62 
Schulferien 

   

 1 Je zwei Wochen Frühlings-, 
Herbst- und Weihnachtsferien 
sowie drei Wochen Sommerfe-
rien werden einheitlich durch 
den Erziehungsrat festgelegt. 

   

 2 Die restlichen vier Ferienwo-
chen legen die Gemeinden 
selber fest. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  63 
Unterrichtszeiten 

   

 1 Der Unterricht beginnt in der 
Regel frühestens um 
07.30 Uhr und endet spätes-
tens um 18.00 Uhr. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zu den Unterricht-
zeiten und deren Gestaltung 
sowie die Ausnahmen durch 
Verordnung. 

   

 §  64 
Schullager und Schulanlässe 

   

 1 Die Schulen können obligato-
rische und freiwillige Schulla-
ger durchführen. 

   

 2 Obligatorische Schullager 
sind auf eine Schulwoche pro 
Jahr zu begrenzen. Soweit die 
Schullager freiwillig sind, oder 
wo eine Wahlmöglichkeit be-
steht, dürfen sie auch während 
der Schulferien angesetzt wer-
den. 

   

 3 Schullager und Schulan-
lässe, bei denen die Eltern 
oder die Öffentlichkeit mit ein-
bezogen sind, dürfen auch 
Samstage einschliessen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  65 
Lehrplan 

   

 1 Der Lehrplan enthält die Be-
reiche Sprachen, Mathematik 
und Naturwissenschaften, So-
zial- und Geisteswissenschaf-
ten (inklusive Ethik und Religi-
onen), Musik, Kunst und Ge-
staltung, Bewegung und Ge-
sundheit. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die einzel-
nen Unterrichtsbereiche, die 
Zahl der Unterrichtslektionen 
und ihre Dauer, die Lernziele 
und die Stoffauswahl sowie die 
Anforderungen an die Schüle-
rinnen und Schüler bezüglich 
ihrer Selbst- und Sozialkompe-
tenzen. Er beachtet dabei die 
interkantonale Harmonisierung 
der Lehrpläne. 

   

 §  66 
Lehrmittel 

   

 1 Die Lehrmittel sind auf den 
Lehrplan abgestimmt. 

   

 2 Der Regierungsrat legt die 
obligatorischen Lehrmittel 
durch Verordnung fest. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  67 
Unterrichtssprache 

   

 1 Die Unterrichtssprache im 
Kindergarten ist grundsätzlich 
Mundart. 

   

 2 Die Unterrichtssprache in der 
Primarschule und in der Ober-
stufe ist grundsätzlich die 
Standardsprache. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Ausnahmen durch Verord-
nung. 

   

      4.4. Schulische Laufbahn                   

 §  68 
Grundsatz 

   

 1 Die schulische Laufbahn wird 
ab der zweiten Klasse der Pri-
marschule grundsätzlich ge-
stützt auf leistungsbezogene 
und selektive Notenzeugnisse 
durchlaufen. 

   

 2 Es können weitere Leistungs-
belege beigezogen und Zwi-
schenberichte ausgestellt wer-
den, in denen auch eine Beur-
teilung der Selbst- und Sozial-
kompetenzen ausgewiesen 
werden darf. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  69 
Ausnahmen 

   

 1 Im Kindergarten wird einmal 
im Jahr eine Einschätzung 
zum Entwicklungs- und Lern-
stand des Kindes erstellt. 

   

 2 In der ersten Klasse der Pri-
marschule sowie in bestimm-
ten Förder- und Stützangebo-
ten werden Beurteilungen in 
Worten erstellt, welche die 
weitere schulische Laufbahn 
begründen. 

   

 3 Bei Kindern und Jugendli-
chen mit Behinderungen wer-
den Beurteilungen in Worten 
erstellt beziehungsweise 
Zeugnisnoten gesetzt, wenn 
die Lernziele nach Lehrplan 
erreicht werden. 

   

 §  70 
Stufen- und Typenwechsel 

   

 1 Für den Stufen- und Typen-
wechsel gilt ein Empfehlungs-
verfahren. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  71 
Laufbahnentscheide 

   

 1 Laufbahnentscheide sind nur 
dann formell zu eröffnen, wenn 
sich die betroffene Schülerin, 
der betroffene Schüler bezie-
hungsweise deren Eltern der 
Beurteilung der beteiligten 
Lehrpersonen nicht anschlies-
sen können. 

   

 2 Zuweisungen von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinde-
rungen in Sonderkindergärten 
und Sonderschulen erfolgen 
über den Kanton. 

   

 3 Liegt beim Übertritt von einer 
bewilligten Privatschule in die 
Volksschule eine entspre-
chende Empfehlung vor, wird 
die Schülerin oder der Schüler 
ohne weiteren formellen Ent-
scheid aufgenommen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  72 
Abschlusszertifikat 

   

 1 Die Leistungen der Schüle-
rinnen und Schüler in den letz-
ten beiden Schuljahren der 
Oberstufe können neben dem 
Notenzeugnis in einem inter-
kantonal vergleichenden, nicht 
selektionswirksamen Ab-
schlusszertifikat erfasst wer-
den. 

   

 §  73 
Detailregelungen 

   

 1 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten zu den Laufbahnent-
scheiden sowie den Inhalt des 
Abschlusszertifikats. 

   

      4.5. Infrastruktur                   

 §  74 
Schulanlagen und Schulein-
richtungen 

   

 1 Die Gemeinden beschaffen 
und unterhalten die erforderli-
chen Schulbauten samt Sport- 
und Spielplätzen, das dazu ge-
hörende Mobiliar und die übri-
gen Schuleinrichtungen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Sie sorgen für eine angemes-
sene digitale Infrastruktur der 
Schulen. Der Regierungsrat 
legt eine Basisinfrastruktur 
durch Verordnung fest. 

   

 §  75 
Schulmaterial 

   

 1 Die Gemeinden stellen den 
Schülerinnen und Schülern die 
Lehr- und Informatikmittel, wei-
teres Schulmaterial sowie Mu-
sikinstrumente für den lehr-
planmässigen Unterricht zum 
unentgeltlichen Gebrauch zur 
Verfügung. 

   

 2 In besonderen Fällen be-
schränkt sich deren Gebrauch 
auf die Nutzung unmittelbar in 
der Schule, oder die betref-
fende Sache kann gegen ei-
nen nach privater Nutzungs-
möglichkeit gemessenen El-
ternbeitrag zu Eigentum abge-
geben werden. 

   

 §  76 
Schulweg 

   

 1 Die Gemeinden sind ver-
pflichtet, für zumutbare Schul-
wege zu sorgen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Schaffen sie bei einem unzu-
mutbaren Schulweg keine Ab-
hilfe, haben sie die notwendi-
gen Kosten für den Transport 
zu übernehmen. 

   

 §  77 
Bibliothek 

   

 1 Die Gemeinden sorgen für ei-
nen unentgeltlichen Zugang ih-
rer Schülerinnen und Schüler 
zu einer Bibliothek. 

   

      5. Zuständigkeiten und Auf-
gaben 

                  

      5.1. Lehrpersonen                   

 §  78 
Schulkonferenz 

   

 1 Die Lehrpersonen einer 
Schule bilden die Schulkonfe-
renz. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung das Mit-
spracherecht der Schulkonfe-
renz und die Vertretung der 
Anliegen der Lehrerschaft in 
der Schulleitung und gegen-
über den zuständigen Behör-
den. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  79 
Kantonalkonferenz 

   

 1 Die Delegierten der Lehrper-
sonen aller öffentlichen Schu-
len des Kantons bilden die 
Kantonalkonferenz. 

   

 2 Die Kantonalkonferenz orga-
nisiert und konstituiert sich 
selbst; ihre Statuten bedürfen 
der Genehmigung durch das 
zuständige Departement. 

   

 3 Sie befasst sich mit Schulfra-
gen von allgemeiner Bedeu-
tung, begutachtet Schulange-
legenheiten und hat ein An-
tragsrecht gegenüber dem Er-
ziehungsrat und dem zuständi-
gen Departement. 

   

      5.2. Schulleitung                   

 §  80 
Zusammensetzung 

   

 1 Die Organisation der Schul-
leitung richtet sich nach der 
Grösse und nach den Bedürf-
nissen der Schule. 

   

 2 Sie wird vom Gemeinderat 
bestellt und ist diesem direkt 
untergeordnet. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  81 
Aufgaben 

   

 1 Die Schulleitung führt die 
Schule operativ und entschei-
det in schulischen sowie in 
personellen Angelegenheiten, 
soweit der Gemeinderat diese 
an sie delegiert hat. 

   

 2 Ausserdem obliegen ihr fol-
gende Aufgaben: 

   

 a) Pädagogische Führung,    

 b) Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung, 

   

 c) Organisation und Administ-
ration des Schulbetriebs, 

   

 d) Information und Kommuni-
kation. 

   

      5.3. Gemeinderat                   

 §  82 
Aufgaben 

   

 1 Der Gemeinderat ist verant-
wortlich für die Führung der 
Volksschule und die Aufsicht 
über die private Schulung.  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  83 
Entscheide 

   

 1 Der Gemeinderat trifft alle 
schulischen Entscheide, so-
weit das vorliegende Gesetz 
die entsprechende Befugnis 
nicht ausdrücklich einer ande-
ren Behörde zuweist. 

   

 2 Er entscheidet namentlich 
auch über die Tragung von 
Schulgeldern, Transportkosten 
und anderen Kosten, die mit 
dem Besuch der öffentlichen 
Schule zusammenhängen. 

   

 3 Vorbehalten bleibt die Dele-
gation von Entscheidungsbe-
fugnissen gemäss Gemeinde-
gesetz an eines seiner Mitglie-
der oder an die Schulleitung. 

   

      5.4. Schulrat des Bezirks                   

 §  84 
Zusammensetzung und Wahl 

   

 1 In jedem Bezirk wird durch 
Volkswahl ein Schulrat von 
sieben Mitgliedern bestellt. 

   

 2 Wählbar ist jede stimmbe-
rechtigte Person mit Wohnsitz 
im Kanton. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Der Schulrat konstituiert sich 
selbst. 

   

 §  85 
Entscheide 

   

 1 Der Schulrat des Bezirks ent-
scheidet in Fünferbesetzung 
als erste Beschwerdeinstanz 
über Entscheide gemäss § 83. 

   

 2 Kann keine Fünferbesetzung 
sichergestellt werden, bietet 
das zuständige Departement 
nach Losentscheid ein Ersatz-
mitglied aus einem anderen 
Bezirk auf. 

   

 3 Stimmenthaltungen sind un-
zulässig. 

   

 §  86 
Weitere Aufgaben 

   

 1 Der Schulrat des Bezirks 
führt nach Bedarf Orientie-
rungs- und Weiterbildungsver-
anstaltungen für Mitglieder der 
Gemeinderäte und Schullei-
tungen des Bezirks durch und 
kann dazu die Unterstützung 
des zuständigen Departe-
ments anfordern. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      5.5. Departement Bildung, 
Kultur und Sport 

                  

 §  87 
Aufgaben 

   

 1 Dem Departement Bildung, 
Kultur und Sport kommen ne-
ben den andernorts in diesem 
Gesetz und in anderen Geset-
zen verankerten Aufgaben und 
Entscheidungsbefugnissen 
insbesondere folgende Aufga-
ben zu: 

   

 a) Gesamtsteuerung der Volks-
schule zur Erreichung der 
Bildungsziele durch eine 
hohe Qualität des Volks-
schulangebots im ganzen 
Kanton, 

   

 b) Aufsicht über die öffentli-
chen und privaten Schulen, 

   

 c) Unterstützung der Schulträ-
ger in allen schulischen An-
gelegenheiten sowie bei der 
Digitalisierung der Volks-
schule, 

   

 d) Weiterentwicklung der 
Volksschule und deren An-
passung an die aktuellen Be-
dürfnisse, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 e) Evaluation und Monitoring 
der Qualität der Volksschule, 

   

 f) Abstimmung der Volksschule 
und ihrer Übergänge in wei-
terführende Schulen und 
Ausbildungen mit anderen 
Kantonen und dem Bund, 

   

 g) Abstimmung und Koordina-
tion der Volksschule mit der 
vor- und ausserschulischen 
Betreuung und Förderung 
der Kinder und Jugendli-
chen, 

 
 
 

  

 h) Vermittlung bei Auseinan-
dersetzungen, die nicht in-
tern geregelt werden können 
und für die kein anderer Weg 
zur Verfügung steht, 

   

 i) Zuweisung von Kindern und 
Jugendlichen in Sonderkin-
dergärten und Sonderschu-
len gemäss § 71 Abs. 2, 

   

 j) Erteilung einer Kostengut-
sprache gemäss § 103 
Abs. 1. 

   

 2 Es pflegt eine partnerschaftli-
che Zusammenarbeit mit den 
Schulträgern und deren Füh-
rungsorganen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Für die gemäss Absatz 1 er-
brachten Leistungen zuguns-
ten der Schulträger werden 
keine Kosten erhoben.  

   

      5.6. Erziehungsrat                   

 §  88 
Zusammensetzung und Wahl 

   

 1 Der Erziehungsrat besteht 
aus elf Mitgliedern. 

   

 2 Die Vorsteherin beziehungs-
weise der Vorsteher des zu-
ständigen Departements führt 
den Vorsitz; die übrigen Mit-
glieder werden vom Grossen 
Rat gewählt, vier Mitglieder auf 
Vorschlag der Kantonalkonfe-
renz. 

   

 §  89 
Aufgaben 

   

 1 Der Erziehungsrat ist als vor-
beratende Behörde des Regie-
rungsrats und beratende Be-
hörde des zuständigen Depar-
tements in allen Schulfragen 
von grundsätzlicher Bedeu-
tung anzuhören. 

   

 2 Er betreut das Lehrmittelwe-
sen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Er entscheidet über die Be-
willigung von Privatschulen ge-
mäss § 127 Abs. 1. 

   

      5.7. Regierungsrat                   

 §  90 
Kompetenzen 

   

 1 Der Regierungsrat kann ein-
zelnen Gemeinden bei beson-
deren Gründen und im Inte-
resse der betroffenen Schüle-
rinnen und Schüler Ausnah-
men von den Vorschriften über 
die Zusammenarbeit und Or-
ganisation bewilligen. 

   

 2 Er entscheidet über die Be-
willigung von Talentschulung 
gemäss § 19 und von Spezial-
angeboten gemäss § 22. 

   

 3 Er ist ermächtigt, mit anderen 
Kantonen Verträge über die 
Zuweisung und die Aufnahme 
von Schülerinnen und Schü-
lern sowie die Bildung von 
grenzüberschreitenden Schul-
kreisen abzuschliessen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  91 
Pilotprojekte 

   

 1 In Zusammenarbeit mit den 
Schulträgern kann der Kanton 
befristete Pilotprojekte durch-
führen, um Erkenntnisgewinne 
für die Weiterentwicklung der 
Volksschule zu erhalten. 

   

 2 Der Regierungsrat entschei-
det über die Durchführung von 
befristeten Pilotprojekten. Er 
regelt die hierfür erforderlichen 
Abweichungen von kantonalen 
Bestimmungen durch befris-
tete Verordnung. 

   

 3 Das zuständige Departement 
schliesst mit den am Pilotpro-
jekt beteiligten Schulträgern ei-
nen Leistungsvertrag ab. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      6. Qualitätssicherung                   

      6.1. Qualitätsansprüche                   

 §  92 
Instrumentarium 

   

 1 Das zuständige Departement 
legt die Qualitätsansprüche an 
die Schulen fest, stellt diesen 
ein Instrumentarium für die 
Qualitätssicherung zur Verfü-
gung und kann den Schulträ-
gern im Rahmen seines Bud-
gets zusätzliche finanzielle 
Mittel für qualitätssichernde 
Massnahmen gewähren. 

   

      6.2. Kantonale Leistungs-
tests 

                  

 §  93 
Zweck und Durchführung 

   

 1 Es werden kantonale Leis-
tungstests durchgeführt. Das 
zuständige Departement legt 
die Durchführungszeitpunkte 
fest. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Die Ergebnisse von Leis-
tungstests dienen 

   

 a) der individuellen Förderung 
der Schülerinnen und Schü-
ler, 

   

 b) der Unterrichts- und Schul-
entwicklung, 

   

 c) zur Standortbestimmung im 
Hinblick auf die weitere 
schulische oder berufliche 
Laufbahn, 

   

 d) der Evaluation der Wirksam-
keit des kantonalen Bil-
dungssystems. 

   

 3 Der Kanton kann mit anderen 
Kantonen oder Dritten zusam-
menarbeiten und Leistungs-
verträge zur Durchführung der 
Leistungstests abschliessen. 

   

 §  94 
Weitergabe und Veröffentli-
chung 

   

 1 Den weiterführenden Schu-
len werden die individuellen 
Testergebnisse der Schülerin-
nen und Schüler des Leis-
tungstests am Ende der jewei-
ligen Schulstufe übermittelt. 

   



  
- 56 - 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Bei der Veröffentlichung von 
Testergebnissen ist sicherzu-
stellen, dass keine Rück-
schlüsse auf einzelne Perso-
nen, Abteilungen und Schulen 
gemacht werden können. 

   

 §  95 
Detailregelungen 

   

 1 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten zur Durchführung der 
Leistungstests, zur Information 
der Beteiligten und zur Weiter-
gabe der Testergebnisse. 

   

      7. Kantonale Unterstützung                   

 §  96 
Personelle Ressourcen 

   

 1 Die Zuteilung der personellen 
Ressourcen erfolgt im Rah-
men der vom Grossen Rat im 
Budget für die Schulen festge-
legten Mittel. 

   

 2 Sie bemisst sich nach den 
Stundentafeln und den päda-
gogischen Bedürfnissen der 
jeweiligen Schulstufen und 
Schultypen, der besonderen 
Belastungssituation von Lehr-
personen und Schulleitungen 
sowie den sozioökonomischen 
Strukturen der Gemeinden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Schulen, welche die ihnen 
zugeteilten personellen Res-
sourcen nicht voll ausschöp-
fen, können sich diese auf das 
kommende Schuljahr übertra-
gen lassen. 

   

 §  97 
Personalaufwand 

   

 1 Die Beteiligung der Gemein-
den am Personalaufwand der 
Regelschulen und der Förder- 
und Stützangebote bemisst 
sich nach den von ihnen bean-
spruchten Stellen und liegt bei 
höchstens 35 % dieses Auf-
wands. Der Grosse Rat regelt 
durch Dekret die Zusammen-
setzung des Personalauf-
wands, die Berechnung sowie 
den Prozentsatz der Beteili-
gung. 

   

 2 Der Kanton kann sich am 
Personalaufwand der Gemein-
den für weitere durch die Ge-
setzgebung vorgesehene 
Funktionen beteiligen. Der 
Grosse Rat regelt die Einzel-
heiten durch Dekret.  

   

 3 Der Kanton zahlt die Löhne 
der Lehrpersonen und Mitglie-
der der Schulleitungen an den 
von den Gemeinden geführten 
Volksschulen aus. 

   



  
- 58 - 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  98 
Bildungs-Identität 

   

 1 Die Bildungs-Identität (Bil-
dungs-ID) ist eine eindeutige 
und unveränderliche Nut-
zungs-Identität, die der siche-
ren Authentisierung der Nut-
zenden und dem sicheren Zu-
gang zu digitalen Dienstleis-
tungen in der Volksschule 
dient. 

   

 2 In Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden stattet der Kanton 
Schülerinnen und Schüler, 
Lehrpersonen, Schuleiterinnen 
und Schulleiter sowie weiteres 
Schulpersonal mit einer Bil-
dungs-ID aus. Er trägt die Kos-
ten. 

   

 3 Das zuständige Departement 
kann mit anderen Kantonen 
oder Dritten zusammenarbei-
ten. Es stellt sicher, dass die 
Datenhoheit über die erfassten 
Daten bei den jeweiligen Nut-
zenden verbleibt. 

   

 §  99 
Digitale Infrastruktur 

   

 1 Der Kanton fördert und unter-
stützt die Vernetzung der digi-
talen Infrastruktur der Schulen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Das zuständige Departement 
kann die Schulträger verpflich-
ten, bestimmte digitale Infra-
strukturen oder technische 
Schnittstellen zu verwenden. 
Es definiert verbindliche Da-
tenaustauschstandards. 

   

 §  100 
Beschaffung von Lehrmitteln 

   

 1 Der Kanton kann die Schul-
träger durch geeignete Mass-
nahmen bei der Beschaffung 
von Lehrmitteln, Lernmedien 
und Lernumgebungen unter-
stützen. Zu diesem Zweck 
kann er sich insbesondere an 
einem Verlag beteiligen oder 
selber einen Verlag führen. 

   

 §  101 
Austauschprogramme für 
Schülerinnen und Schüler 

   

 1 Der Kanton fördert den 
Sprach- und Kulturaustausch 
unter den Kantonen und mit 
dem grenznahen Ausland, in-
dem er Austauschprogramme 
für Schülerinnen und Schüler 
initiiert, koordiniert und finanzi-
ell unterstützt. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  102 
Ausserschulische Jugendar-
beit 

   

 1 Der Kanton kann Akteuren 
der ausserschulischen Ju-
gendarbeit Beiträge an den 
Auf- und Ausbau von Struktu-
ren für die im informellen Bil-
dungsbereich angesiedelte 
ausserschulische Jugendarbeit 
gewähren. 

 
 
. 

  

 §  103 
Kostengutsprache in besonde-
ren Einzelfällen 

   

 1 Der Kanton kann in besonde-
ren Einzelfällen für die Schu-
lung eines sonderschulungs-
bedürftigen Kindes oder Ju-
gendlichen in einer bewilligten 
Privatschule Kostengutspra-
che erteilen. 

   

 2 Die Finanzierung des Privat-
schulbesuchs und die Kosten-
verteilung erfolgen nach den 
Ansätzen und Bestimmungen 
für Tagessonderschulen ge-
mäss den einschlägigen Best-
immungen der Betreuungsge-
setzgebung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Das zuständige Departement 
kann mit bewilligten Privat-
schulen Leistungsverträge ab-
schliessen. 

   

 §  104 
Detailregelungen 

   

 1 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten zur kantonalen Unter-
stützung der Gemeinden. Er 
regelt insbesondere: 

   

 a) die Kriterien für die Zutei-
lung und Verwendung der 
personellen Ressourcen, 

   

 b) die Obergrenze für die Ab-
grenzung zur Übertragbar-
keit personeller Ressourcen, 

   

 c) die Ausstattung allfälliger 
weiterer Personen mit einer 
Bildungs-ID, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 d) den Vollzug von Austausch-
programmen, 

   

 e) die subventionsberechtigten 
Ausgaben, die Förderkrite-
rien, die Beitragshöhe und 
das Verfahren zur ausser-
schulischen Jugendarbeit, 

   

 f) die Einzelheiten zur Kosten-
gutsprache in besonderen 
Einzelfällen. 

   

      8. Schuldienste                   

 §  105 
Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung 

   

 1 Die Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung gemäss 
§ 42 Abs. 1 des Gesetzes über 
die Berufs- und Weiterbildung 
(GBW) vom 6. März 2007 1) 
steht den Schülerinnen und 
Schülern in der Regel ab der 
2. Klasse der Oberstufe offen. 

   

 
1) SAR 422.200 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  106 
Schulsozialarbeit 

   

 1 Der Kanton kann die 
Schulsozialarbeit in fachlichen 
Belangen und in der Zusam-
menarbeit mit den Schulen un-
terstützen. 

   

 §  107 
Schulpsychologischer Dienst 
a) Aufgaben 

   

 1 Der Schulpsychologische 
Dienst ist ein kantonaler 
Dienst mit regionalen Standor-
ten. 

   

 2 Er ist tätig für Kinder und Ju-
gendliche ab Eintrittsprozess 
in den Kindergarten, kann aber 
auch von ihren Bezugsperso-
nen, von Schulen und Behör-
den in Anspruch genommen 
werden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben: 

   

 a) Beurteilung, Beratung und 
Begleitung bei Lern- und 
Leistungsbesonderheiten so-
wie bei psychischen und 
psychosozialen Schwierig-
keiten, die sich im schuli-
schen Umfeld zeigen oder 
sich darauf auswirken, 

   

 b) Abklärung und Beurteilung 
des Bildungs- und Förderbe-
darfs bei bestimmten Lauf-
bahnentscheiden, 

   

 c) Beratung und Unterstützung 
der Bezugspersonen, Schu-
len und Behörden insbeson-
dere in Konflikt- und Krisen-
situationen sowie in Notfäl-
len, 

   

 d) Öffentlichkeitsarbeit zu lern- 
und entwicklungspsychologi-
schen Fragestellungen. 

   

 §  108 
b) Freiwilligkeit und Unentgelt-
lichkeit 

   

 1 Die Inanspruchnahme des 
Schulpsychologischen Diens-
tes ist grundsätzlich freiwillig 
und unentgeltlich. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Vorbehalten sind die im Rah-
men des zivilrechtlichen Kin-
desschutzes oder gestützt auf 
andere spezialgesetzliche 
Bestimmungen angeordnete 
Beratungen und Abklärungen. 

   

 3 Der Regierungsrat kann bei 
bestimmten Laufbahnentschei-
den durch Verordnung eine 
obligatorische Abklärung vor-
sehen. 

   

 §  109 
c) Verschwiegenheit 

   

 1 Die Mitarbeitenden des 
Schulpsychologischen Diens-
tes sind grundsätzlich zur Ver-
schwiegenheit verpflichtet. 

   

 2 Vorbehalten sind gesetzliche 
Melde- und Mitwirkungsrechte 
und -pflichten sowie Fälle von 
häuslicher Gewalt, in denen 
die Anlaufstelle gegen häusli-
che Gewalt informiert und die 
Akten offengelegt werden dür-
fen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Die Schweigepflicht wird 
durch die Einwilligung der 
dazu berechtigten Person oder 
mit schriftlicher Ermächtigung 
durch das zuständige Departe-
ment aufgehoben. Bei obliga-
torischen Abklärungen gemäss 
§ 108 Abs. 3 sind die Mitarbei-
tenden gegenüber der Schul-
leitung und dem Gemeinderat 
zur Auskunft verpflichtet.  

   

 §  110 
Kinder- und Jugendpsychiatri-
sche Dienstleistungen 

   

 1 Der Kanton sorgt für die Be-
reitstellung von psychiatri-
schen Dienstleistungen. Dazu 
gehören insbesondere die Be-
ratung der Schulen in kinder- 
und jugendpsychiatrischen 
Fragen sowie die psychiatri-
sche Mitbeurteilung bei Abklä-
rungen durch den Schulpsy-
chologischen Dienst. 

   

 2 Der Regierungsrat kann mit 
öffentlichen oder privaten Insti-
tutionen, die psychiatrische 
Dienstleistungen anbieten, 
Leistungsverträge abschlies-
sen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  111 
Schulärztlicher Dienst 

   

 1 Jeder Schulträger verfügt 
über einen schulärztlichen 
Dienst. 

   

 2 Hauptaufgabe der Schulärz-
tin oder des Schularztes ist die 
Beratung der Schule zu Ge-
sundheitsthemen, zur Präven-
tion und zur Gesundheitsförde-
rung. 

   

 3 Die Schulträger übernehmen 
die Kosten. 

   

 §  112 
Vorsorgeuntersuchung 

   

 1 Zu Beginn und zum Ende der 
obligatorischen Schulzeit fin-
det bei allen Kindern und Ju-
gendlichen mit Aufenthalt im 
Kanton eine obligatorische 
Vorsorgeuntersuchung statt. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Für diejenigen Vorsorgeun-
tersuchungen, die nicht als 
kassenpflichtige Leistungen in 
der obligatorischen Kranken-
pflegeversicherung abgerech-
net werden können, sind die 
Aufenthaltsgemeinden bezie-
hungsweise bei Kindern und 
Jugendlichen in stationären 
Einrichtungen die Wohnsitzge-
meinden kostenpflichtig. 

   

 3 Die Entschädigung für die 
privatärztlichen Untersuchun-
gen erfolgt nach einem zwi-
schen dem Regierungsrat und 
der aargauischen Ärztegesell-
schaft vertraglich vereinbarten 
Tarif. Bei Änderungen sind die 
Gemeinden vorab anzuhören. 

   

 §  113 
Schulzahnpflege 

   

 1 Alle Kinder und Jugendlichen 
mit Aufenthalt im Kanton ha-
ben während der obligatori-
schen Schulzeit Anspruch auf 
eine unentgeltliche Kontrollun-
tersuchung pro Schuljahr bei 
einer Zahnärztin oder einem 
Zahnarzt. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Für die Kontrolluntersuchun-
gen sind die Aufenthaltsge-
meinden beziehungsweise bei 
Kindern und Jugendlichen in 
stationären Einrichtungen die 
Wohnsitzgemeinden kosten-
pflichtig. 

   

 3 Die Entschädigung der Zahn-
ärztinnen und -ärzte erfolgt 
nach einem zwischen dem Re-
gierungsrat und der Sektion 
Aargau der Schweizerischen 
Zahnärztegesellschaft SSO 
vereinbarten Tarif. 

   

 §  114 
Schulzahnprophylaxe 

   

 1 Die Schulzahnprophylaxe 
wird auf Kindergarten- und Pri-
marstufe regelmässig von ei-
ner Fachperson für Schulzahn-
prophylaxe durchgeführt. 

   

 2 Die Schulträger sind ver-
pflichtet, die Schulzahnprophy-
laxe durchzuführen. Sie sind 
für die Anstellung und Entlöh-
nung der Fachpersonen zu-
ständig. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  115 
Detailregelungen 

   

 1 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten sowie allfällige weitere 
Aufgaben der verschiedenen 
schuldienstlichen Angebote. 

   

 2 Er entscheidet über die regio-
nalen Standorte und legt durch 
Verordnung die Entschädigung 
der freiberuflichen Fachperso-
nen sowie die kostenpflichti-
gen Leistungen fest. 

   

      9. Disziplinarische Bestim-
mungen 

                  

 §  116 
Grundsatz 

   

 1 Wenn pädagogische Mass-
nahmen nicht greifen, können 
disziplinarische Massnahmen 
angeordnet werden. 

   

 2 Die Anwendung körperlicher 
und psychischer Gewalt ist 
verboten.  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  117 
Verstösse und Zuständigkeiten 

   

 1 Bei leichten und mittelschwe-
ren Verstössen gegen die 
Schulvorschriften können die 
Lehrpersonen Disziplinar- 
massnahmen anordnen. 

   

 2 Bei schweren Verstössen ge-
gen die Schulvorschriften kann 
der Gemeinderat verfügen: 

   

 a) einen befristeten vollständi-
gen oder teilweisen Schul-
ausschluss bis höchstens 
sechs Schulwochen pro 
Schuljahr, 

   

 b) eine Versetzung in ein regio-
nales Spezialangebot ge-
mäss § 22, 

   

 c) eine Wegweisung von der 
Schule, sofern die Schul-
pflicht bereits erfüllt ist. 

   

 3 Bei besonders schweren 
Verstössen gegen die Schul-
vorschriften kann das zustän-
dige Departement auf Antrag 
des Gemeinderats einen be-
fristeten vollständigen oder 
teilweisen Schulausschluss bis 
höchstens zwölf Schulwochen 
pro Schuljahr verfügen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  118 
Ersatzmassnahmen 

   

 1 Ist die Betreuung durch die 
Eltern im Falle eines während 
des laufenden Schultags aus-
gesprochenen disziplinari-
schen Ausschlusses nicht ge-
währleistet, muss sie von der 
Schule organisiert werden. 

   

 2 Bei Schulausschlüssen von 
mehr als einem Tag sind die 
Eltern für die Betreuung und 
mit Hilfe der Schulleitung und 
allenfalls unter Beiziehung der 
Fachstellen für eine angemes-
sene Beschäftigung verant-
wortlich. In begründeten Fällen 
und mit Zustimmung der für 
den Ausschluss zuständigen 
Behörde können Schülerinnen 
und Schüler auch in Sonder-
schulen geschult und betreut 
werden. 

   

 3 Die Schulleitung plant recht-
zeitig die Wiedereingliederung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  119 
Detailregelungen 

   

 1 Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung die Einzel-
heiten zu den Disziplinarmass-
nahmen bei leichten und mit-
telschweren Verstössen sowie 
die Einzelheiten zum Schul-
ausschluss und das Verfahren. 

   

      10. Strafrechtliche Bestim-
mungen 

                  

 §  120 
Verstoss gegen Mitwirkungs-
pflichten 

   

 1 Eltern und Pflegeeltern, die 
einer Vorladung gemäss § 44 
Abs. 3 nicht Folge leisten, wer-
den von der zuständigen Straf-
behörde mit einer Busse be-
straft. 

   

 §  121 
Schulversäumnis 

   

 1 Eltern und Pflegeeltern, die 
ihr schulpflichtiges Kind bis 
maximal drei Schultage vor-
sätzlich oder fahrlässig vom 
Schulbesuch fernhalten, wer-
den vom Gemeinderat er-
mahnt. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Im Wiederholungsfall oder 
wenn das Fernhalten länger 
als drei Schultage dauert, wer-
den die Eltern beziehungs-
weise Pflegeeltern von der zu-
ständigen Strafbehörde mit ei-
ner Busse bestraft. 

   

 §  122 
Verfahren 

   

 1 Der Gemeinderat oder die 
Schulleitung erstatten von Am-
tes wegen Strafanzeige. Das 
Verfahren richtet sich nach 
den einschlägigen Normen der 
Schweizerischen Strafprozess-
ordnung (Strafprozessord-
nung, StPO) vom 5. Oktober 
2007 1) und der kantonalen 
Ausführungsgesetzgebung. 

   

 
1) SR 312.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/312.0/de


  
- 75 - 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      11. Datenschutzrechtliche 
Bestimmungen 

                  

 §  123 
Bearbeitung von Personenda-
ten 

   

 1 Die öffentlichen Schulen be-
arbeiten Personendaten von 
Schülerinnen und Schülern, 
einschliesslich besonders 
schützenswerter Personenda-
ten, soweit dies zur Erfüllung 
der gesetzlichen und insbe-
sondere der folgenden Aufga-
ben erforderlich ist: 

   

 a) Organisation und Administ-
ration, 

   

 b) Beurteilung des Lernstands 
und der Selbst- und Sozial-
kompetenz, 

   

 c) Planung und Umsetzung 
von Förder- und Stützmass-
nahmen, 

   

 d) Aufsicht und Betreuung von 
Schülerinnen und Schülern, 

   

 e) Organisation und Durchfüh-
rung von Schulanlässen, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 f) Planung und Durchführung 
von schulergänzenden An-
geboten sowie Zusammenar-
beit mit Schuldiensten unter 
Vorbehalt von Berufsgeheim-
nissen, 

   

 g) Bearbeitung von Gesuchen 
betreffend Absenzen, Dis-
pensationen und Urlauben, 

   

 h) Anordnung von Disziplinar-
massnahmen. 

   

 2 Das zuständige Departement 
bearbeitet Personendaten ge-
mäss Absatz 1 nur, wenn dies 
zur Erfüllung einer gesetzli-
chen Aufgabe notwendig ist. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  124 
Bild-, Ton- und Videoaufnah-
men 

   

 1 Lehrpersonen und solche in 
Ausbildung dürfen während 
des Unterrichts Bild-, Ton- und 
Videoaufnahmen von Schüle-
rinnen und Schülern machen, 
soweit sie der individuellen 
Förderung, Lernstanderhe-
bung, Leistungsbeurteilung 
oder der Lehrpersonenausbil-
dung dienen und die Betroffe-
nen vorgängig über Ziel und 
Zweck sowie die konkrete Ver-
wendung der Aufnahmen infor-
miert wurden. 

   

 2 Die Aufnahmen sind wie folgt 
zu löschen: 

   

 a) individuelle Förderung und 
Lernstanderhebung: nach 
Auswertung und Bespre-
chung mit den Schülerinnen 
und Schülern, 

   

 b) Leistungsbeurteilung: nach 
Rechtskraft der Laufbahnent-
scheide, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 c) Lehrpersonenausbildung: 
nach Auswertung und Be-
sprechung mit den angehen-
den Lehrpersonen, spätes-
tens nach Rechtskraft der 
Leistungsnachweise. 

   

 3 Für Aufnahmen von Schüle-
rinnen und Schülern, die für 
andere Zwecke vorgenommen 
oder verwendet werden, na-
mentlich im Rahmen von 
Schulanlässen, ist die Einwilli-
gung der Eltern beziehungs-
weise in der Oberstufe der 
Schülerinnen und Schüler er-
forderlich. 

   

 §  125 
Bekanntgabe von Personen-
daten 

   

 1 Bei einem Schulwechsel gibt 
die bisherige Schule der 
neuen Schule diejenigen Per-
sonendaten von Schülerinnen 
und Schülern bekannt, die zur 
Aufgabenerfüllung durch die 
neue Schule aktuell erforder-
lich sind. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Darunter fallen Informationen 
über rechtskräftige Urteile be-
treffend schwere Straftaten, 
bei denen die psychische, kör-
perliche oder sexuelle Integri-
tät einer anderen Person er-
heblich beeinträchtigt wurde. 
Keine Bekanntgabe erfolgt, 
wenn die Straftat mehr als drei 
Jahre zurückliegt. 

   

 3 Die Schulen und die Anbie-
tenden gemäss dem Gesetz 
über die familienergänzende 
Kinderbetreuung (Kinderbe-
treuungsgesetz, KiBeG) vom 
12. Januar 2016 1) geben ei-
nander diejenigen Personen-
daten, einschliesslich beson-
ders schützenswerter Perso-
nendaten, bekannt, die für die 
durchgehende Betreuung von 
Schülerinnen und Schülern 
notwendig sind. 

   

 
1) SAR 815.300 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/815.300/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  126 
Datenerhebung und Veröffent-
lichung 

   

 1 Der Kanton kann die Ge-
meinden verpflichten, Daten 
zu erheben und ihm zu über-
mitteln, die der Evaluation und 
dem Monitoring der Qualität 
sowie der Gesamtsteuerung 
und Weiterentwicklung der 
Volksschule dienen. Davon 
ausgenommen sind besonders 
schützenswerte Personenda-
ten. 

   

 2 Bei der Veröffentlichung von 
statistischen Daten der Schu-
len ist sicherzustellen, dass 
keine Rückschlüsse auf ein-
zelne Personen gemacht wer-
den können. 

   

 3 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung. 

   

      12. Privatschulen und pri-
vate Schulung 

                  

 §  127 
Privatschulen 

   

 1 Privatschulen, in denen Kin-
der ihre Schulpflicht erfüllen, 
bedürfen einer Bewilligung des 
Erziehungsrats. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Die jeweilige Trägerschaft ei-
ner Privatschule muss vertrau-
enswürdig sein und Gewähr 
dafür bieten, dass die Schüle-
rinnen und Schüler nicht Ein-
flüssen ausgesetzt werden, die 
denjenigen Zielen der öffentli-
chen Schulen zuwiderlaufen, 
die sich aus diesem Gesetz er-
geben. Der Regierungsrat legt 
zur Sicherung einer den öffent-
lichen Schulen gleichwertigen 
Ausbildung die übrigen Bewilli-
gungsvoraussetzungen durch 
Verordnung fest. 

   

 3 Die Privatschulen verfügen 
über eine Schulärztin oder ei-
nen Schularzt. 

   

 §  128 
Private Schulung 

   

 1 Bei privater Schulung schul-
pflichtiger Kinder und Jugendli-
cher durch die Eltern oder 
durch eine Drittperson aus-
serhalb einer Privatschule 
muss gegenüber dem zustän-
digen Departement der genü-
gende Unterricht nachgewie-
sen werden. 

   

 2 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  129 
Aufsichtsrechtliche Massnah-
men 

   

 1 Privatschulen und private 
Schulung stehen unter staatli-
cher Aufsicht. 

   

 2 Bestehen begründete Zwei-
fel, ob die Bewilligungsvoraus-
setzungen bei einer Privat-
schule weiterhin erfüllt werden, 
kann der Erziehungsrat Anord-
nungen zur Klärung und Behe-
bung von Missständen treffen. 

   

 3 Sind die Bewilligungsvoraus-
setzungen nicht mehr oder 
nicht mehr vollständig erfüllt, 
kann der Erziehungsrat die 
notwendigen Massnahmen 
treffen und der Trägerschaft 
allenfalls die Bewilligung ent-
ziehen. 

   

 4 Wird bei einer privaten Schu-
lung kein genügender Nach-
weis erbracht oder besteht ein 
erheblicher Zweifel an deren 
Qualität, entscheidet der Ge-
meinderat über die Einschu-
lung in die öffentliche Schule. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  130 
Zugang zu Angeboten; Vorsor-
geuntersuchungen 

   

 1 Schulpflichtige Kinder mit 
Aufenthalt im Kanton, die eine 
Privatschule besuchen oder 
privat geschult werden, haben 
zu den gleichen Bedingungen 
wie die Kinder an den öffentli-
chen Schulen Zugang zu fol-
genden Angeboten und 
Dienstleistungen: 

   

 a) Logopädie (§ 16),    

 b) Psychomotorik-Therapie 
(§ 24 Abs. 2), 

   

 c) lehrplanmässiger Instrumen-
talunterricht (§ 65 Abs. 1), 

   

 d) Bibliothek (§ 77),    

 e) Berufs-, Studien- und Lauf-
bahnberatung (§ 105), 

   

 f) Schulpsychologischer Dienst 
(§ 107), 

   

 g) zahnärztliche Kontrollunter-
suchung (§ 113 Abs. 1). 

   

 2 Sie sind verpflichtet, sich den 
obligatorischen Vorsorgeunter-
suchungen zu unterziehen 
(§ 112 Abs. 1). 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      13. Rechtsschutz                   

 §  131 
Instanzenzug 

   

 1 Gegen kommunale Ent-
scheide gemäss § 83 kann in-
nert 30 Tagen seit Zustellung 
Beschwerde beim Schulrat 
des Bezirks geführt werden. 

   

 2 Gegen Beschwerdeent-
scheide der Schulräte der Be-
zirke sowie erstinstanzliche 
Entscheide des zuständigen 
Departements und des Erzie-
hungsrats kann innert 30 Ta-
gen seit Zustellung Be-
schwerde beim Regierungsrat 
geführt werden.  

   

 §  132 
Aufschiebende Wirkung von 
Beschwerden 

   

 1 Beschwerden gegen die Zu-
weisung in einen anderen 
Oberstufentypus sowie gegen 
disziplinarische befristete und 
unbefristete Schulausschlüsse 
haben keine aufschiebende 
Wirkung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

      14. Übergangs- und 
Schlussbestimmungen 

                  

 §  133 
Zusammenarbeit der Gemein-
den 

   

 1 Die Gemeinden haben ihre 
Zusammenarbeit gemäss § 50 
bis spätestens 31. Dezember 
2028 auf rechtsgültig abge-
schlossene Gemeindeverträge 
oder Satzungen abzustützen. 

   

 §  134 
Rechtshängige Entscheide 

   

 1 Die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes 
rechtshängigen Entscheide 
werden bis zu deren Rechts-
kraft nach bisherigem Recht 
erledigt. 

   

 §  135 
Inkrafttreten 

   

 1 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 II.    

 1. 
Der Erlass SAR 171.100 (Ge-
setz über die Einwohnerge-
meinden [Gemeindegesetz, 
GG] vom 19. Dezember 1978) 
(Stand 1. Januar 2023) wird 
wie folgt geändert: 

   

§  39 
5. Übertragung von Befugnis-
sen 

    

1 Der Gemeinderat kann Ent-
scheidungsbefugnisse an ei-
nes seiner Mitglieder, an Kom-
missionen oder an Mitarbei-
tende der mit der entsprechen-
den Aufgabe betrauten Ver-
waltungsstelle übertragen. 

    

2 Erklären Betroffene, dass sie 
mit der Verfügung dieser Stelle 
nicht einverstanden sind, ent-
scheidet der Gemeinderat sel-
ber. Die Erklärung ist innert 
10 Tagen nach Zustellung der 
Verfügung schriftlich beim Ge-
meinderat einzureichen. 

    

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/171.100/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2bis Gegen delegierte schuli-
sche Entscheide gemäss § 83 
Abs. 2 des Volkschulgesetzes 
(VSG) vom XX.XX.XXXX 1) ist 
direkt bei der zuständigen 
Rechtsmittelinstanz Be-
schwerde zu führen. 

   

3 Die Einzelheiten der Delega-
tion sind vom Gemeinderat in 
einem Reglement festzulegen. 

    

 
1) SAR xxx.xxx 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/xxx.xxx/de


  
- 88 - 

 

Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2. 
Der Erlass SAR 411.200 (Ge-
setz über die Anstellung von 
Lehrpersonen [GAL] vom 
17. Dezember 2002) (Stand 
1. Januar 2022) wird wie folgt 
geändert: 

   

§  1 
Geltungsbereich 

    

1 Dieses Gesetz regelt in Be-
zug auf das Personalrecht die 
Grundzüge der Rechtsverhält-
nisse zwischen dem Kanton, 
den Gemeinden, den Gemein-
deverbänden und den Lehr-
personen an Volksschulen und 
kantonalen Schulen gemäss 
Schulgesetz vom 17. März 
1981 1) und Gesetz über die 
Berufs- und Weiterbildung 
(GBW) vom 6. März 2007 2). 

1 Dieses Gesetz regelt in Be-
zug auf das Personalrecht die 
Grundzüge der Rechtsverhält-
nisse zwischen dem Kanton, 
den Gemeinden, den Gemein-
deverbänden und den Lehr-
personen an Volksschulen und 
kantonalen Schulen gemäss 
[…] dem Volksschulgesetz 
(VSG) vom […] 
XX.XX.XXXX  3) und dem Ge-
setz über die Berufs- und Wei-
terbildung (GBW) vom 6. März 
2007 4). 

   

 
1) SAR 401.100 
2) SAR 422.200 
3) SAR XXX.XXX 
4) SAR 422.200 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/411.200/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/xxx.xxx/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.200/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Der Grosse Rat kann den 
Geltungsbereich dieses Geset-
zes auf weitere an Volksschu-
len und kantonalen Schulen 
tätige Personen erweitern so-
wie auf Lehrpersonen an Bil-
dungseinrichtungen ausdeh-
nen, die anderen kantonalen 
Erlassen unterstehen. 

    

 §  6a 
Datenbearbeitungs- und Infor-
mationssysteme 

   

 1 Das zuständige Departement 
und die Gemeinden können 
Datenbearbeitungs- und Infor-
mationssysteme mit gemein-
samer Datenhaltung für An-
stellungsverhältnisse von Per-
sonen im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes sowie für die 
Ressourcen der Volksschulen 
betreiben, insbesondere für 
folgende Zwecke: 

   

 a) Bewirtschaftung der Anstel-
lungen, insbesondere von 
Anstellungsverträgen, 
Lohneinstufungen, Abwesen-
heiten und Stellvertretungen, 

   

 b) Auszahlung von Löhnen, 
Lohnnebenleistungen und 
Weiterbildungsbeiträgen, 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 c) Erhebung beziehungsweise 
Auszahlung von Beiträgen 
und Leistungen von Sozial-
versicherungen sowie der 
Kranken- und Unfalltaggeld-
versicherung, 

   

 d) Wahrnehmung von Melde-
pflichten und Erhebung von 
Quellensteuern, 

   

 e) Planung, Bewirtschaftung 
und Controlling der Ressour-
cen der Volksschulen. 

   

 2 Die beteiligten Behörden be-
arbeiten und geben einander 
Daten von Personen im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes 
bekannt, einschliesslich be-
sonders schützenswerter Per-
sonendaten, wenn dies zur 
Aufgabenerfüllung notwendig 
ist. 

   

 3 Das zuständige Departement 
trägt die Hauptverantwortung 
für den Datenschutz. 

   

 4 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten durch Verord-
nung, namentlich die Zugriffs-
rechte der beteiligten Behör-
den und Mitarbeitenden. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  8 
Anstellungsvoraussetzungen 

    

1 Voraussetzung für die Anstel-
lung als Lehrperson ist neben 
der persönlichen Eignung die 
für die entsprechende Lehrtä-
tigkeit erforderliche fachliche, 
pädagogische und metho-
disch-didaktische Qualifikation. 
Das zuständige Departement 
kann entsprechende Vorgaben 
machen. 

    

 1bis Die Anstellungsbehörden 
haben bei den Betroffenen vor 
jeder Anstellung sowie perio-
disch sowohl einen Privataus-
zug als auch einen Sonderpri-
vatauszug aus dem Strafregis-
ter einzufordern. Der Regie-
rungsrat regelt die Einzelhei-
ten sowie die Ausnahmen 
durch Verordnung. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Lehrpersonen, die auf der 
Liste über Lehrpersonen ohne 
Unterrichtsberechtigung ge-
mäss Art. 12bis der Interkanto-
nalen Vereinbarung über die 
Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen vom 
18. Februar 1993 1) eingetra-
gen sind, dürfen nicht ange-
stellt werden. 

2 Lehrpersonen, die wegen ei-
nes Sexualdelikts im Zusam-
menhang mit Minderjährigen 
oder Abhängigen rechtskräftig 
verurteilt wurden, dürfen nicht 
angestellt werden. Dasselbe 
gilt für Lehrpersonen, die auf 
der Liste über Lehrpersonen 
ohne Unterrichtsberechtigung 
gemäss Art. 12bis der Interkan-
tonalen Vereinbarung über die 
Anerkennung von Ausbil-
dungsabschlüssen vom 
18. Februar 1993 2) eingetra-
gen sind […] . 

   

 
1) SAR 400.700 
2) SAR 400.700 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.700/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/400.700/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 §  8a 
Meldung an die EDK 

   

 1 Die Anstellungsbehörde mel-
det dem zuständigen Departe-
ment Lehrpersonen, deren 
persönliche oder fachliche Eig-
nung für das Erteilen eines ge-
nügenden Unterrichts in Frage 
gestellt ist, insbesondere wenn 
sie 

   

 a) ihre Handlungsfähigkeit ver-
loren haben, 

   

 b) wegen eines Delikts verur-
teilt worden sind, das sie 
nach Art und Schwere der 
Tat sowie des Verschuldens 
als nicht mehr vertrauens-
würdig erscheinen lässt, 

   

 c) wiederholt durch ihr Verhal-
ten die Sicherstellung des or-
dentlichen Schulbetriebs 
ernsthaft gefährdet haben, 

   

 d) sonst offensichtlich unfähig 
sind, genügenden Unterricht 
zu erteilen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 2 Das zuständige Departement 
erlässt eine beschwerdefähige 
Verfügung, wenn eine Weiter-
meldung an die Konferenz der 
kantonalen Erziehungsdirekto-
ren (EDK) gemäss § 8 Abs. 2 
notwendig erscheint. 

   

 §  21a 
Lehrpersonenberatung 

   

 1 Der Kanton sorgt für ein Be-
ratungsangebot für Lehrperso-
nen. 

   

 2 Die Lehrpersonenberatung 
unterstützt Lehrpersonen bei 
der Prävention und der Bewäl-
tigung von Schwierigkeiten, 
die im Berufsfeld auftreten 
oder sich darauf auswirken, 
durch 

   

 a) fach- und unterrichtsbezo-
gene Beratung, 

   

 b) personenbezogene Bera-
tung und Begleitung, 

   

 c) Beratung in Konflikt- und Kri-
sensituationen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3 Der Regierungsrat    

 a) kann die Führung der Lehr-
personenberatung durch 
Leistungsvertrag einem öf-
fentlichen oder privaten An-
bieter übertragen, 

   

 b) regelt die Einzelheiten durch 
Verordnung und bestimmt 
diejenigen Leistungen, die im 
Sinne eines Grundangebots 
unentgeltlich sind und 

   

 c) kann den Bezug von Leis-
tungen begrenzen und für 
darüberhinausgehende Be-
züge eine Kostenpflicht ein-
führen. 

   

 4 Leistungen, die nicht zum 
Grundangebot gehören, sind 
zu Vollkosten deckenden Prei-
sen anzubieten. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  24 
Berufsauftrag 

    

1 Der Berufsauftrag basiert auf 
den Bildungszielen, den Lehr-
plänen und den weiteren An-
forderungen des jeweiligen 
Schultyps. Er umfasst insbe-
sondere 

    

a) das Unterrichten gemäss 
Lehrplan (Planung, Vorberei-
tung und Auswertung); 

    

b) die Beratung, Förderung 
und Beurteilung der Schüle-
rinnen und Schüler bezie-
hungsweise Studierenden; 

    

c) das Erziehen im Rahmen 
der Grundsätze von Verfas-
sung und Gesetz und die 
Unterstützung der Eltern in 
deren generellem Erzie-
hungsauftrag; 

    

d) die Weiterbildung, einzeln 
und gemeinsam; 

    

e) die Zusammenarbeit in der 
Schule sowie mit Eltern und 
Behörden; 

    

f) die Erledigung von Organisa-
tions- und Verwaltungsauf-
gaben im Schulalltag; 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

g) die Mitarbeit an der Gestal-
tung und Entwicklung der 
Schule; 

    

h) die Evaluation der Arbeit an 
der Schule. 

    

2 Der Regierungsrat kann ent-
sprechend dem Leistungsauf-
trag eines Schultyps den Be-
rufsauftrag der dort unterrich-
tenden Lehrpersonen erwei-
tern oder abändern und indivi-
duelle Änderungen, Ergänzun-
gen oder spezielle Gewichtun-
gen der vertraglichen Verein-
barung überlassen. 

    

3 Schulleitungen der Volks-
schule haben einen besonde-
ren Berufsauftrag. Dieser 
ergibt sich aus der im Schulge-
setz festgelegten Kompetenz-
ordnung und wird durch den 
Regierungsrat geregelt. 

3 Schulleitungen der Volks-
schule haben einen besonde-
ren Berufsauftrag. Dieser 
ergibt sich aus der im […] 
Volksschulgesetz festgelegten 
Kompetenzordnung und wird 
durch den Regierungsrat 
durch Verordnung geregelt. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

7. Besondere Bestimmun-
gen zu den Rechtsverhält-
nissen im Volksschul- und 
Kindergartenbereich 

7. Besondere Bestimmun-
gen zu den Rechtsverhält-
nissen im […] Volksschul-
bereich 

                  

§  46 
Lehrpersonen an Kindergärten 

§  46 Aufgehoben.    

1 Trifft der Grosse Rat Rege-
lungen über den vorzeitigen 
Ruhestand im Sinne von § 14 
Abs. 2 und 3 dieses Gesetzes 
auch für die Lehrpersonen an 
den Kindergärten, beteiligt sich 
der Kanton angemessen an 
den entstehenden Kosten. Der 
Grosse Rat regelt den Um-
fang. 

    

§  47a 
Mundartkompetenzen der Kin-
dergartenlehrpersonen 

§  47a Aufgehoben.    

1 Laufende Anstellungsverhält-
nisse von Kindergartenlehrper-
sonen, die Ende 2018 noch 
nicht über die erforderlichen 
Fachkompetenzen für das Un-
terrichten in Mundart verfügen, 
sind frist- und termingerecht 
auf Ende Schuljahr 2018/19 
aufzulösen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  49 
Aufhebung und Anpassung 
geltenden Rechts 

§  49 Aufgehoben.    

1 Mit dem Inkrafttreten dieses 
Gesetzes wird das Gesetz 
über die Festsetzung des 
Schuljahresbeginns auf den 
Spätsommer vom 23. Juni 
1987 1) aufgehoben. 

    

2 Das Gesetz über den Finanz-
haushalt des Kantons Aargau 
(Finanzhaushaltsgesetz, FHG) 
vom 3. Juli 1990 2) wird wie 
folgt geändert:  
Text im betreffenden Erlass 
eingefügt. 

    

3 Das Schulgesetz vom 
17. März 1981 3) wird wie folgt 
geändert:  
Text im betreffenden Erlass 
eingefügt. 

    

4 Das Einführungsgesetz zum 
Bundesgesetz über die Berufs-
bildung (EG BBG) vom 8. No-
vember 1983 4) wird wie folgt 
geändert:  
Text im betreffenden Erlass 
eingefügt. 

    

 
1) AGS Bd. 12 S. 523 
2) AGS Bd. 14 S. 397; 1997 S. 348; 2002 S. 340; 2003 S. 249 (SAR 611.100) 
3) AGS Bd. 10 S. 529; Bd. 11 S. 335; Bd. 12 S. 524; Bd. 14 S. 189; 1995 S. 142; 1997 S. 283; 1998 S. 175, 191; 1999 S. 119; 2000 S. 89, 111, 155, 242; 2002 S. 329, 390; 2003 S. 250 (SAR 401.100) 
4) AGS Bd. 11 S. 357; Bd. 12 S. 525; 1995 S. 140, 146; 1997 S. 106 (SAR 422.100) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/611.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/422.100/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

5 Das Aargauische Fachhoch-
schulgesetz (AFHG) vom 
27. Mai 1997 1) wird wie folgt 
geändert: 
Text im betreffenden Erlass 
eingefügt. 

    

6 Das Gesetz über die Gewäh-
rung von Staatsbeiträgen an 
die anerkannten gemeinnützi-
gen und öffentlichen aargaui-
schen Erziehungsheime (Er-
ziehungsheimgesetz) vom 
6. Oktober 1964 2) wird wie 
folgt geändert: 
Text im betreffenden Erlass 
eingefügt. 

    

7 Das Gesetz über die Grund-
züge des Personalrechts (Per-
sonalgesetz, PersG) vom 
16. Mai 2000 3) wird wie folgt 
geändert:  
Text im betreffenden Erlass 
eingefügt. 

    

 
1) AGS Bd. 1997 S. 273 (SAR 426.100) 
2) AGS Bd. 6 S. 177; Bd. 11 S. 547; 1995 S. 143 (SAR 428.300) 
3) AGS 2000 S. 228 (SAR 165.100) 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/426.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/428.300/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/165.100/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  50 
Übergangsrecht 

§  50 Aufgehoben.    

1 Die bestehenden auf Amts-
dauer eingegangenen Dienst-
verhältnisse werden im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses 
Gesetzes in Anstellungsver-
hältnisse nach diesem Gesetz 
überführt, soweit die zustän-
dige Anstellungsbehörde der 
betreffenden Lehrperson nicht 
mindestens 3 Monate vorher 
schriftlich mitgeteilt hat, dass 
sie das Anstellungsverhältnis 
nicht mehr weiterzuführen ge-
denkt. 1) 

    

2 Ohne fristgerechte Mitteilung 
besteht ein Anspruch auf Aus-
stellung eines unbefristeten 
Vertrags nach diesem Gesetz, 
und es gelten die entsprechen-
den Kündigungsbestimmun-
gen. 2) 

    

3 Für die im Zeitpunkt des In-
krafttretens der neuen Verfah-
renskostenregelung (§ 38a) 
gerichtlich hängigen Verfahren 
gelten die bisherigen Bestim-
mungen. 

    

 
1) Rückwirkende Inkraftsetzung auf den 1. August 2004 durch Regierungsratsbeschluss vom 13. Oktober 2004 (AGS 2004 S. 161). 
2) Rückwirkende Inkraftsetzung auf den 1. August 2004 durch Regierungsratsbeschluss vom 13. Oktober 2004 (AGS 2004 S. 161).  
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

 3. 
Der Erlass SAR 428.500 (Ge-
setz über die Einrichtungen für 
Menschen mit besonderen Be-
treuungsbedürfnissen [Betreu-
ungsgesetz, BeG] vom 
2. Mai 2006) (Stand 1. Ja-
nuar 2022) wird wie folgt geän-
dert: 

   

§  2 
Geltungsbereich 

    

1 Das Gesetz gilt für folgende 
Einrichtungen: 

    

a) Einrichtungen für besondere 
Förder- und Stützmassnah-
men gemäss Schulgesetz 
vom 17. März 1981 1), 

a) Einrichtungen […] mit Ange-
boten gemäss […] § 24 des 
Volksschulgesetzes (VSG) 
vom […] XX.XX.XXXX  2), 

   

abis) Einrichtungen mit ambu-
lanten Angeboten für Kinder, 
Jugendliche, junge Erwach-
sene und Familien, 

    

b) stationäre Sonderschulen 
und Tagessonderschulen 
einschliesslich Sonderkinder-
gärten, 

    

 
1) SAR 401.100 
2) SAR XXX.XXX 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/428.500/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de
https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/xxx.xxx/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

c) stationäre Einrichtungen, die 
Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene beherber-
gen, 

    

cbis) Dienstleistungsanbieter in 
der Familienpflege, die Plat-
zierungen in Pflegefamilien 
begleiten, 

    

d) stationäre Einrichtungen für 
erwachsene Menschen mit 
Behinderungen, 

    

dbis) Werk- und Tagesstätten 
für erwachsene Menschen 
mit Behinderungen, 

    

dter) Einrichtungen mit ambu-
lanten Angeboten für er-
wachsene Menschen mit Be-
hinderungen, 

    

e) stationäre Einrichtungen für 
erwachsene Menschen in fa-
miliären oder sozialen Notla-
gen. 

    

2 Der Regierungsrat regelt die 
Einrichtungen und ihre Ange-
bote näher. 

2 Der Regierungsrat regelt die 
Einzelheiten zu den Einrich-
tungen und […] ihrer Angebote 
[…] durch Verordnung. 

   

3 …     
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

§  12 
Lehrpersonen und Sprachheil-
fachpersonen 

    

1 Sonderschulen und Einrich-
tungen für besondere Förder- 
und Stützmassnahmen ge-
mäss Schulgesetz mit privater 
Trägerschaft richten sich bei 
der Ausgestaltung der Anstel-
lungsverhältnisse und Entlöh-
nung ihrer Lehrpersonen und 
Sprachheilfachpersonen nach 
der Gesetzgebung über die 
Anstellung von Lehrpersonen. 

1 Sonderschulen und Einrich-
tungen  […] gemäss […] § 2 
Abs. 1 lit. a mit privater Träger-
schaft richten sich bei der Aus-
gestaltung der Anstellungsver-
hältnisse und Entlöhnung ihrer 
Lehrpersonen und Sprachheil-
fachpersonen nach der Ge-
setzgebung über die Anstel-
lung von Lehrpersonen. 

   

§  23 
Grundsatz 

    

1 Die nachfolgenden Bestim-
mungen zu Finanzierung und 
Kostenverteilung gelten für alle 
Leistungen, die anerkannte 
und kantonale Einrichtungen 
im Rahmen ihres Leistungs-
auftrags für Menschen mit be-
sonderen Betreuungsbedürf-
nissen mit zivilrechtlichem 
Wohnsitz beziehungsweise 
bei Einrichtungen für beson-
dere Förder- und Stützmass-
nahmen gemäss Schulgesetz 
und bei Tagessonderschulen 
mit Aufenthalt im Kanton Aar-
gau erbringen. 

1 Die nachfolgenden Bestim-
mungen zu Finanzierung und 
Kostenverteilung gelten für alle 
Leistungen, die anerkannte 
und kantonale Einrichtungen 
im Rahmen ihres Leistungs-
auftrags für Menschen mit be-
sonderen Betreuungsbedürf-
nissen mit zivilrechtlichem 
Wohnsitz beziehungsweise 
bei Einrichtungen […] gemäss 
[…] § 2 Abs. 1 lit. a und bei 
Tagessonderschulen mit Auf-
enthalt im Kanton Aargau er-
bringen. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

2 Diese Bestimmungen finden 
auch Anwendung für 

    

a) Leistungen anerkannter 
Dienstleistungsanbieter in 
der Familienpflege für Kinder 
und Jugendliche mit Unter-
stützungswohnsitz im Kanton 
Aargau und ausserkantona-
lem zivilrechtlichem Wohn-
sitz, 

    

b) die vom zuständigen Depar-
tement bewilligten Leistun-
gen ausserkantonaler Ein-
richtungen. 

    

2bis Der Regierungsrat regelt, 
welche ausserkantonalen Leis-
tungen gemäss Absatz 2 lit. b 
bewilligt werden können, de-
ren Bewilligungsvoraussetzun-
gen sowie das Verfahren. 

2bis Der Regierungsrat regelt 
durch Verordnung, welche 
ausserkantonalen Leistungen 
gemäss Absatz 2 lit. b bewilligt 
werden können, deren Bewilli-
gungsvoraussetzungen sowie 
das Verfahren. 
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Von diesen Bestimmungen 
ausgenommen sind die Voll-
zugskosten von Massnahmen 
und Strafen nach Bundesge-
setz über das Jugendstrafrecht 
(Jugendstrafgesetz, JStG) 
vom 20. Juni 2003 1) und 
Schweizerischem Strafgesetz-
buch vom 21. Dezember 
1937 2), deren Deckung sich 
nach den Bestimmungen die-
ser Erlasse und des Strafpro-
zessrechts richtet. 

    

§  32 
Zuweisungen und Unterbrin-
gungen von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen 
sowie Kostengutsprachen 

    

1 Zuweisungen und Unterbrin-
gungen von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen 
in Einrichtungen gemäss § 2 
Abs. 1 lit. b, c und cbis erfolgen 
nach den Bestimmungen des 
Schul-, Jugendstraf- und Kin-
desschutzrechts. 

    

2 Zuweisungen und Unterbrin-
gungen in ausserkantonalen 
Einrichtungen bedürfen der 
Zustimmung des zuständigen 
Departements. 

2 Zuweisungen und Unterbrin-
gungen […] erfolgen über ei-
nen entsprechenden schuli-
schen Laufbahnentscheid des 
zuständigen Departements. 

   

 
1) SR 311.1 
2) SR 311.0 

https://db.clex.ch/link/Bund/311.1/de
https://db.clex.ch/link/Bund/311.0/de
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Geltendes Recht Entwurf des Regierungs-
rats vom 27. März 2024 

Abweichende Anträge der 
Kommission X vom … 

Stellungnahme des Regie-
rungsrats 

Ergebnis der 1. Beratung 
vom … 

3 Für Kostengutsprachen zur 
Nutzung von Einrichtungen ge-
mäss § 2 Abs. 1 lit. c und 
cbis im Einverständnis mit den 
Inhabern der elterlichen Sorge 
ist der Gemeinderat der Wohn-
sitzgemeinde zuständig. 
Die Kostengutsprache setzt 
eine Abklärung bei einer Fach-
stelle voraus. 

    

4 Der Regierungsrat kann re-
geln, welche Fachstellen eine 
Abklärung gemäss Absatz 3 
vornehmen können. 

    

 III.    

 Der Erlass SAR 401.100 
(Schulgesetz vom 
17. März 1981) wird aufgeho-
ben. 

   

 IV.    

 Der Regierungsrat bestimmt 
den Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Änderungen unter 
Ziff. II. sowie der Aufhebung 
unter Ziff. III. 

   

 Aarau,    

 Präsidentin des Grossen Rats 
  
Protokollführerin 

   

 

https://gesetzessammlungen.ag.ch/data/401.100/de

